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Eichen am Heidenhübel gefällt: Streit
um Baumfällung und Schutzstatus!

Die Fällung geschützter Eichen am Heidenhübel wirft
Fragen auf. Experten diskutieren Genehmigungen und

Naturschutz.

Heidenhübel, Deutschland - Im Naturdenkmal Heidenhübel
zwischen Gimsbach und Neunkirchen wurden kürzlich mehrere
geschützte Eichen gefällt. Die Untere Naturschutzbehörde hat
die Bäume untersucht und festgestellt, dass keine akute
Gefährdung des Verkehrs vorlag. Dennoch gibt es
unterschiedliche Meinungen zur Notwendigkeit dieser
Baumfällung. Jan Fickert, Regionalhistoriker aus Neunkirchen am
Potzberg, äußert sich erschrocken und traurig über die gefällten
Eichen und stellt Fragen zur Rechtmäßigkeit des Verfahrens.
Eine Verwarnung wurde in diesem Zusammenhang
ausgesprochen, die die Vorgänge rund um die Baumfällung in
ein kritisches Licht rückt, wie Rheinpfalz berichtet.

https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-kusel_artikel,-heidenh%C3%BCbel-eichen-trotz-schutzstatus-gef%C3%A4llt-ein-fall-der-fragen-aufwirft-_arid,5777504.html


Nach den geltenden Vorschriften ist eine Baumfällgenehmigung
erforderlich, wenn Bäume gefällt oder Äste entfernt werden
sollen. Das Fehlen einer solchen Genehmigung kann in
Deutschland mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahndet
werden. Der rechtliche Rahmen ergibt sich aus den
Baumschutzsatzungen und Baumschutzverordnungen, die auf
den Bundes- und Landesnaturschutzgesetzen basieren.
Baumfällungen gelten als Eingriff in die Natur und Landschaft,
was den Schutz von Bäumen als wesentlichen Bestandteil der
Umwelt unterstreicht, wie anwal.de darlegt.

Rechtslage und Baumschutz

Baäume sind als geschützte Landschaftsbestandteile gemäß §
29 BNatSchG bezeichnet. Dabei sind in der Regel Fällungen von
bestimmten Bäumen mit spezifischem Stammumfang, meist ab
80 cm, verboten, es sei denn, es liegen triftige Gründe vor. Eine
Ausnahmegenehmigung kann aus Gründen des allgemeinen
Wohls oder zur Vermeidung von Härten erteilt werden. Dies
impliziert, dass der Antragsteller die Gründe für die Fällung
darlegen muss, etwa wenn der Baum eine Gefahr darstellt,
krank oder abgestorben ist oder die Nutzung des Grundstücks
beeinträchtigt. Die Anträge müssen bei der zuständigen
Behörde, wie dem Umweltamt oder der Naturschutzbehörde,
eingereicht werden, wobei oft Auflagen, wie etwa
Ersatzpflanzungen vorgeschrieben werden, wie NABU vermerkt.

In der Praxis haben viele Kommunen Baumschutzverordnungen
erlassen, jedoch stehen diese oft in der Kritik. Die Bereitschaft,
Bäume zu schützen, hängt häufig von der Sorge vor Unmut der
Grundstücksbesitzer ab, was dazu führt, dass lediglich einzelne
Bäume und nicht auch Hecken oder andere
Ökosystembestandteile geschützt werden. Das
Bundesnaturschutzgesetz bietet eine Grundlage zum Schutz von
Bäumen, doch die Durchführung und die Bereitschaft zur
Umsetzung in den Kommunen sind oft nicht ausreichend. Der
Schutz gilt nicht für Obstbäume oder Bäume in Baumschulen,
was die Diskussion um den Baumschutz zusätzlich kompliziert.

https://www.anwalt.de/rechtstipps/baumfaellgenehmigung-baumschutzsatzung-baumschutzverordnung-und-befreiungsmoeglichkeiten-was-sie-beachten-muessen-218672.html
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/naturschutz/deutschland/01947.html


Die Fällung von geschützten Bäumen, wie im Fall Heidenhübel,
wirft grundlegende Fragen auf. Kritiker fordern mehr
Transparenz und eine öffentliche Diskussion über die
Notwendigkeit und die rechtlichen Rahmenbedingungen solcher
Maßnahmen. Die Vorfälle zeigen deutlich, dass die Balance
zwischen Naturschutz und menschlichen Interessen sensibel ist
und regelmäßige Überprüfungen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen unerlässlich sind.

Details
Vorfall Verschmutzung
Ort Heidenhübel, Deutschland
Quellen www.rheinpfalz.de
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Besuchen Sie uns auf: n-ag.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-kusel_artikel,-heidenh%C3%BCbel-eichen-trotz-schutzstatus-gef%C3%A4llt-ein-fall-der-fragen-aufwirft-_arid,5777504.html
https://www.anwalt.de/rechtstipps/baumfaellgenehmigung-baumschutzsatzung-baumschutzverordnung-und-befreiungsmoeglichkeiten-was-sie-beachten-muessen-218672.html
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/naturschutz/deutschland/01947.html
https://n-ag.net
http://www.tcpdf.org

